
Schwerpunktthema: Fachkräftesicherung und qualifizierte Zuwanderung: Potenziale nutzen430

Gleichwohl sind bei reglementierten Berufen über die 
Zeit Ausgleichsmaßnahmen (vgl. Kapitel C3.4.4) auf 
dem Weg zu einem voll anerkannten Abschluss in den 
Fokus gerückt: Meldeten die zuständigen Stellen für 
das Jahr 2014 knapp 1.700 Bescheide mit der „Auflage“ 
einer Ausgleichsmaßnahme, so lagen 2019 und 2020 
bisherige Höchstwerte mit jeweils rd. 13.000 derart be-
schiedener Verfahren vor → Schaubild C3.4.3-3. Dies 
betraf in erster Linie Abschlüsse aus Drittstaaten. Im 
nicht reglementierten Bereich verzeichneten teilweise 
gleichwertig beschiedene Verfahren über die Jahre eine 
leichte Zunahme. Hier können wesentliche Unterschiede 
durch Anpassungsqualifizierungen (vgl. Kapitel C3.4.4) 
ausgeglichen werden.

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Die Anträ-
ge auf Anerkennung entfielen vor allem auf medizinische 
Gesundheitsberufe und damit auf einen Bereich, in dem 
Fachkräfte aktuell und perspektivisch dringend benötigt 
werden. Fachkräfte, für die mit der Einführung des An-
erkennungsgesetzes überhaupt erstmals die Möglichkeit 
auf eine Gleichwertigkeitsprüfung geschaffen wurde 
(vgl. Kapitel C3.4.1), nahmen diese in Anspruch – vor 
allem in Drittstaaten Qualifizierte, aber auch solche mit 
in Deutschland nicht reglementierten Berufen. Die Zu-

nahme auferlegter Ausgleichsmaßnahmen und teilweise 
gleichwertig beschiedener Verfahren erfordert eine tief-
ergehende Auseinandersetzung mit Qualifizierungsmaß-
nahmen (vgl. Kapitel C3.4.4).

(Nadja Schmitz)

C 3.4.4 Qualifizierung auf dem Weg zur 
vollen Gleichwertigkeit

Im reglementierten Bereich wie bspw. in den Heilberufen 
ist in Deutschland die volle Gleichwertigkeit der auslän-
dischen Qualifikation mit dem deutschen Referenzberuf 
Voraussetzung für die Berufsausübung. Wenn wesentli-
che Unterschiede zwischen den Ausbildungen vorliegen, 
müssen diese durch Ausgleichsmaßnahmen (Kennt-
nis- bzw. Eignungsprüfung oder Anpassungslehrgang) 
ausgeglichen werden. In nicht reglementierten Berufen 
sind die Anpassungsqualifizierungen für die Berufsaus-
übung nicht zwingend erforderlich, sie ebnen aber den 
Weg zur vollen Gleichwertigkeit und erhöhen damit die 
Arbeitsmarktchancen (vgl. Kapitel C3.4.2). Für Dritt-

Schaubild C3.4.3-2:  Anträge auf Anerkennung zu bundesrechtlich geregelten Berufen nach Ausbildungsstaat 
(kategorisiert), 2012 bis 2020 gesamt 

 

Ausbildungsstaat: Drittstaat Ausbildungsstaat: EU/EWR/Schweiz Ausbildungsstaat unbekannt/ohne Angabe

Anträge 2012 bis 2020 (gesamt): 
205.359

Quelle:  Amtliche Statistik nach § 17 BQFG (Bund) bzw. Fachgesetzen und Verordnungen, die auf § 17 BQFG verweisen.  
Berichtsjahre 2012 bis 2020. Erhebung der Statistischen Ämter von Bund und Ländern; Auswertung und  
Darstellung des Bundesinstituts für Berufsbildung. Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte)  
jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Gesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.  
Für weitere methodische Hinweise siehe Kapitel D4                                                                                                                                                 BIBB-Datenreport 2022

Ausbildungsstaat
EU/EWR/Schweiz

Anteil an allen Anträgen:  
2014: 54,8%
2020: 26,0%

Die drei antragsstärksten  
Ausbildungsstaaten:

Rumänien 
(15.165 Anträge)

Polen  
(12.912 Anträge)

Österreich  
(6.231 Anträge)

Ausbildungsstaat
Drittstaat

Anteil an allen Anträgen:  
2014: 44,8%
2020: 73,8%

Die drei antragsstärksten  
Ausbildungsstaaten:

Bosnien und Herzegowina 
(16.110 Anträge)

Syrien  
(14.016 Anträge)

Serbien  
(12.519 Anträge)

60,8% 
(124.863)

38,9% 
(79.887)

0,3%


